
 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 1 von 14 

Gesamte Rechtsvorschrift für Maßnahmen bei der Einreise aus Nachbarstaaten, Fassung 
vom 13.05.2020 

Langtitel 
Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über 
Maßnahmen bei der Einreise aus Nachbarstaaten 
StF: BGBl. II Nr. 87/2020 

Änderung 
BGBl. II Nr. 92/2020 
BGBl. II Nr. 104/2020 
BGBl. II Nr. 111/2020 
BGBl. II Nr. 129/2020 
BGBl. II Nr. 149/2020 
BGBl. II Nr. 195/2020 

Präambel/Promulgationsklausel 

Gemäß § 25 Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186/1950, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 37/2018, und die Bundesministeriengesetz-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 8/2020, wird 
verordnet: 

Text 
§ 1. (1) Diese Verordnung regelt gesundheits- bzw. sanitätspolizeiliche Maßnahmen, die zur 

Verhinderung der Verbreitung von SARS-CoV-2 anlässlich der Einreise in das Bundesgebiet auf dem 
Landweg zu treffen sind. 

(2) Die Einreise von Personen nach Österreich ist zu gestatten, sofern dies aufgrund direkt 
anwendbarer verfassungs- und unionsrechtlicher Vorschriften zwingend zu ermöglichen ist. 

§ 1a. (1) Personen, die aus Nachbarstaaten nach Österreich einreisen wollen, haben ein ärztliches 
Zeugnis (in deutscher, englischer, italienischer oder französischer Sprache beispielsweise entsprechend 
den Anlagen A, B, C und D) über ihren Gesundheitszustand mit sich zu führen und vorzuweisen, dass der 
molekularbiologische Test auf SARS-CoV-2 negativ ist. Das ärztliche Zeugnis darf bei der Einreise nicht 
älter als vier Tage sein. 

(2) Personen, die ein Zeugnis nach Abs. 1 nicht vorlegen können, ist die Einreise zu verweigern. 
§ 2. (1) Abweichend von § 1 ist Personen erlaubt, nach Österreich einzureisen, die österreichische 

Staatsbürger sind, oder die ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich 
haben, und sich zu einer unverzüglich anzutretenden 14-tägigen selbstüberwachten Heimquarantäne 
verpflichten und dies mit ihrer eigenhändigen Unterschrift bestätigen. Wenn ein währenddessen 
durchgeführter molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 negativ ist, kann die 14-tägige 
selbstüberwachte Heimquarantäne beendet werden. 

(2) Abweichend von Abs. 1 ist es Saisonarbeitskräften im Wirtschaftszweig Land- und 
Forstwirtschaft sowie Pflege- und Gesundheitspersonal erlaubt, nach Österreich auf dem Schienenweg 
oder mit dem Bus einzureisen, sofern der Zug ohne weitere planmäßige Haltestellen vom 
Ausgangsbahnhof zum inländischen Endbahnhof geführt wird oder der Bus direkt vom Ausgangspunkt 
zum Endpunkt ohne weiteren planmäßigen Halt fährt. Diese Personen sind nach der Einreise nach 
Österreich verpflichtet, unverzüglich eine 14-tägige selbstüberwachte Heimquarantäne anzutreten und 
dies mit einer eigenhändigen Unterschrift zu bestätigen.Wenn ein währenddessen durchgeführter 
molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 negativ ist, kann die 14-tägige selbstüberwachte 
Heimquarantäne beendet werden. 

(3) Können die in Abs. 2 genannten Personen eine Heimquarantäne nicht antreten, haben sie eine 
Bestätigung der Verfügbarkeit einer geeigneten Unterkunft für die Dauer der 14-tägigen Quarantäne 



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 2 von 14 

nachzuweisen, deren Kosten sie selbst oder ein Dritter zu tragen haben. Wenn ein währenddessen 
durchgeführter molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 negativ ist, kann die 14-tägige Quarantäne 
beendet werden. 

§ 3. Abweichend von den §§ 1 und 2 ist die Durchreise durch Österreich ohne Zwischenstopp 
erlaubt, sofern die Ausreise sichergestellt ist. 

§ 3a. (1) Abweichend von §§ 1 und 2 ist es österreichischen Staatsbürgern sowie Personen, die der 
Pflichtversicherung in der Krankenversicherung in Österreich unterliegen oder die über eine aus 
besonders berücksichtigungswürdigen medizinischen Gründen ausgestellte Behandlungszusage einer 
österreichischen Krankenanstalt verfügen, erlaubt, nach Österreich einzureisen, wenn dies zur 
Inanspruchnahme unbedingt notwendiger medizinischer Leistungen in Österreich erfolgt. Bei der Einreise 
ist eine Bestätigung über die unbedingte Notwendigkeit der Inanspruchnahme einer medizinischen 
Leistung (Anlage E und F) vorzuweisen. Die Mitnahme einer Begleitperson ist zulässig. 

(2) Weiters ist abweichend von §§ 1 und 2 für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt in Österreich die Wiedereinreise nach Inanspruchnahme unbedingt notwendiger medizinischer 
Leistungen in einem in § 1 genannten Staat zulässig. Bei der Wiedereinreise ist eine Bestätigung über die 
unbedingte Notwendigkeit der Inanspruchnahme einer medizinischen Leistung (Anlage E und F) 
vorzuweisen. Die Mitnahme einer Begleitperson ist zulässig. 

§ 4. Diese Verordnung ist auf den Güterverkehr und den gewerblichen Verkehr (mit Ausnahme der 
gewerblichen Personenbeförderung), Repatriierungsfahrten, unter besonders berücksichtigungswürdigen 
Gründen im familiären Kreis oder zwingenden Gründen der Tierversorgung im Einzelfall, welche bei der 
Kontrolle glaubhaft zu machen sind, die Begleitperson nach § 3a, die Gemeinden Vomp-Hinterriss, 
Mittelberg und Jungholz sowie den Pendler-Berufsverkehr nicht anwendbar. Insbesondere auf Lenker und 
Betriebspersonal ist die Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz betreffend medizinische Überprüfungen bei der Einreise im Zusammenhang mit dem 
„2019 neuartigen Coronavirus“, BGBl. II Nr. 81/2020, anwendbar. 

§ 4a. Diese Verordnung gilt nicht für Passagiere öffentlicher Verkehrsmittel, wenn das 
Verkehrsmittel auf seiner planmäßigen Route ohne Zwischenstopp ausländisches Territorium quert. 

§ 5. Diese Verordnung gilt nicht für Insassen von Einsatzfahrzeugen im Sinne des § 26 StVO, 
Fahrzeugen im öffentlichen Dienst im Sinne des §26a StVO. 

§ 6. (1) Die Z 3 und 4 in der Fassung der Novelle BGBl. II Nr. 149/2020 treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag, der Titel und die Z 2 in der Fassung der Novelle BGBl. II Nr. 149/2020 
mit Ablauf des 13. April 2020 in Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Mai 2020 außer Kraft. 
(3) Die §§ 1, 1a und 4a und die Änderungen der §§ 2, 3a und 4 in der Fassung der Novelle BGBl. II 

Nr. 195/2020 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 


